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EU-Round Table zur Koexistenz am 24.04.2003 in Brüssel

Position des Umweltbundesamtes (Berlin)

Zur Umsetzung der sog. EG-Freisetzungsrichtlinie (2001/18/EG) wird derzeit in der Bundesrepublik Deutschland eine Novellierung zunächst des nationalen Gentechnikgesetzes (GenTG) vorbereitet.

Dabei besteht Einigkeit, dass die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, sich für oder gegen Produkte mit GVO entscheiden zu können, zu schützen ist. Hierzu sind vor Beendigung des derzeitigen De-facto-Moratoriums bei der Genehmigung zum Inverkehrbringen von GVO klare Regelungen zur Zulassung von gentechnisch hergestellten Lebens- und Futtermitteln sowie zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von GVO und daraus hergestellten Produkten erforderlich.

Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten an den entsprechenden EU-Verordnungen bis Ende 2003 abgeschlossen sind. Ab 2004 wird daher mit einer wachsenden Anwendung von GVO auch in der deutschen Landwirtschaft gerechnet. Gleichzeitig verfolgt jedoch Deutschland das Ziel, bis 2010 den ökologischen Landbau auf 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche auszuweiten. Dieses Ziel darf durch die Anwendung der Grünen Gentechnik nicht gefährdet werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Landwirte frei über ihr Anbausystem (mit GVO; konventionell ohne GVO; ökologisch) entscheiden können (Koexistenz der Anbausysteme).

Der ökologische Landbau wendet gemäß seiner Grundlagen und Richtlinien die Gentechnik nicht an, seine Produkte enthalten also keine absichtlich verwendeten GVO. Es wird davon ausgegangen, dass dies auch bei einem parallelen Anbau von GVO so bleibt. Es ist darüber hinaus sicher zu stellen, dass Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft zufällige und technisch nicht vermeidbare Beimischungen von GVO nur unterhalb eines möglichst niedrigen, die GVO-Kennzeichnungspflicht auslösenden Schwellenwertes enthalten. Ein Ökolandwirt, dessen Produkte durch Beimischungen genehmigter GVO kennzeichnungspflichtig werden, kann diese nicht mehr als i.d.R. höherpreisige Ökoware verkaufen, erleidet also einen wirtschaftlichen Verlust in Form eines Vermarktungsschadens.

Koexistenz und Wahlfreiheit bedeuten aus Sicht des Umweltbundesamtes auch den Bestandsschutz für den GVO-freien und den ökologischen Anbau sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an GVO-freien bzw. ökologischen Produkten zu marktfähigen Preisen. Aus Sicht des Umweltbundesamtes sind daher verschiedene, nebeneinander anzuwendende Instrumente erforderlich, um die Koexistenz der Anbauformen und die Wahlfreiheit der Verbraucher zu schützen:

Die Haftungsfrage im Falle von wirtschaftlichen Schäden durch GVO ist generell zu klären. Dabei hat das Verursacherprinzip Anwendung zu finden.

Zur Zeit wird geprüft, ob das deutsche Zivilrecht bereits heute schon eine ausreichende Rechtsgrundlage für einen nachbarschaftlichen Ausgleich (Schadensersatz) solcher Konflikte bietet. Darüber hinaus und davon unabhängig liegt bei einem privatrechtlichen Streit aber die Beweislast grundsätzlich beim Kläger, was für GVO-frei bzw. ökologisch produzierende Bauern einen erheblichen, auch zeit- und kostenintensiven Aufwand zur Beweissicherung darstellen würde. Hinzu käme das Risiko etwaigen Mitverschuldens.

Außerdem wäre bei einer privatrechtlichen Prozesswelle Landwirt gegen Landwirt mit nachteiligen Wirkungen auf das friedliche Zusammenleben in der dörflichen Gemeinschaft zu rechnen. Ferner sind (analog zu den Neuartigen Waldschäden) Summations- und Distanzschäden denkbar, bei denen eine eindeutige Ermittlung des Verursachers nicht möglich ist.

Das Umweltbundesamt präferiert eine zivilrechtliche Produzentenhaftung. Zum Ausgleich von Vermarktungsschäden in solchen Fällen, in denen eine eindeutige Ermittlung des Verursachers nicht möglich ist und damit ein individueller Ausgleich nicht zu Stande kommt, könnte auch ein kollektiver Entschädigungsfonds (vorzugsweise auf freiwilliger Basis) zielführend sein, in den die Hersteller und Anwender von GVO einzahlen.

Es erscheint zudem geboten, die rechtlichen Grundlagen der Koexistenz nicht ausschließlich im repressiven Haftungsrecht zu belassen, sondern auch durch präventive rechtliche Rahmenbedingungen in geeigneter Weise zu regeln.

Folgende Maßnahmen werden als geeignet angesehen, um die Koexistenz (mit GVO; konventionell ohne GVO; ökologisch) bereits im Vorfeld etwaiger Haftungsfragen zu gewährleisten:

1. Maßnahmen, die als „Gute fachliche Praxis beim Anbau von GVO“ kulturartenspezifisch verbindlich festzulegen sind, wie z.B.:

· Die Einhaltung kulturartspezifischer Sicherheitsabstände.

· „Emissionsmindernde“ Maßnahmen wie Mantelsaaten etc. um GVO-Felder.

· Zeitversetzte Aussaattermine.

2. Eine Instruktionspflicht über die gute fachliche Praxis beim Saatgutkauf.

3. Die Einrichtung gentechnikfreier Gebiete u.a. für die ökologische Saatgutproduktion.

4. Insbesondere könnten auch z.B. Natura 2000-Gebiete aus ökologischen Aspekten als GVO-freie Gebiete ausgewiesen werden und - unter Berücksichtigung des besonderen Zusammenhangs zwischen Naturschutz und ökologischer Landwirtschaft – quasi „Vorranggebiete“ für den Öko-Landbau werden. Sie könnten so zumindest im Ergebnis zu dessen Koexistenzsicherung beitragen.

5. Gemäß ihrer Richtlinien melden Ökobauern ihre Anbau-Pläne bei den Kontrollstellen für die ökologische Landwirtschaft an. Die Einhaltung von Sicherheitsabständen setzt komplementär dazu ein flächenscharfes GVO-Kataster sowie eine auf beiden Elementen aufbauende „defensive Anbauplanung“ (Complementary Crop Rotation. Koordination der Fruchtfolgen zwischen GVO- und Nicht-GVO-Bauern) voraus. Für beides sind die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und zu institutionalisieren.

Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Koexistenz sind aus unserer Sicht von den Urhebern des Konflikts durchzuführen (Verursacherprinzip). Darunter werden diejenigen verstanden, die Gentechnik anwenden und von ihr profitieren wollen (Saatguthersteller, die GVO-Saatgut in Verkehr bringen und Landwirte, die solches Saatgut anwenden). Dazu gehört auch die Übernahme der Kosten für diese Maßnahmen.

Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auf dem Gemeinsamen Europäischen Markt sieht das Umweltbundesamt Handlungsbedarf vor allem auch auf EU-Ebene. Die Voraussetzungen für die Koexistenz sollten in allen EU-Mitgliedsstaaten – wenngleich mit der Möglichkeit der Beachtung regionaler Besonderheiten - grundsätzlich einheitlich sein. Dafür ist ein geeigneter, rechtsverbindlicher EU-weiter Rahmen zu schaffen. Da es bei der Koexistenzfrage nicht lediglich um die ökonomischen Auswirkungen zufälliger GVO-Verunreinigungen geht, sondern auch zentrale Aspekte u.a. des Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutzes zumindest mittelbar betroffen sind, könnte z.B. eine auf Art. 95 EG gestützte Koexistenzrichtlinie zielführend sein.

